
   
 
BEITRÄGE 

                      
 
 
 
Mit dem Eintritt in die Sektion Karpaten sind Sie gleichzeitig auch Mitglied 
des Deutschen Alpenvereins (DAV) und genießen alle Vorteile dieser 
Mitgliedschaft.  
 
Beitragssätze Sektion Karpaten 
  

Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2009 

Jeweils für ein Kalenderjahr 
Einzahlung bis zum 28. Februar (Versicherungsschutz!) Beitrag Aufnahme- 

gebühr 

A-Mitglied 48,– 15,– 

Vollmitglied ab dem vollendeten 25. Lebensjahr

B-Mitglied 28,– keine 

Ehegatten von A-Mitgliedern,  
aktive Bergwachtmitglieder  
Mitglieder, die das 70. Lebensjahr vollendet haben auf Antrag 

C-Mitglied 10,– 5,- 

Mitglieder, die in einer anderen DAV-Sektion Vollmitglied sind

Junioren 22,– 5,- 

Mitglieder vom vollendeten 18. bis zum 25. Lebensjahr

Jugendliche / Kinder 12,– keine 

Mitglieder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
frei wenn Eltern Mitglieder sind 

Familienbeitrag 76,– 15,- 

Beide Eltern und alle ihre Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
 
Name, Adresse und Geburtsdaten für jedes Mitglied erforderlich. Jedes Mitglied    
bekommt einen Ausweis. 

 

 

 



   
 

 

 

Beitragszahlungen 

 
Einzugsermächtigung:  

 
Die beste Art der Beitragszahlung! Sie erspart für beide 
Seiten Kosten bzw. Mehrarbeit. Die Jahresbeiträge für das 
kommende Jahr werden bereits im Januar von Ihrem 
Konto abgebucht. Der Jahresausweis wird Ihnen dann mit 
der Post zugesandt.  
 

Bankverbindung:   Postbank München  
 Konto: 459867809  
 BLZ: 70010080  
  

Kontoänderung:  Bitte sofort der Geschäftsstelle mitteilen. 

Anschriftenänderung:  Bitte melden Sie jede Anschriften- oder Kontenänderung 
der Geschäftsstelle der Sektion Karpaten, nicht dem DAV-
Hauptverein in München. 

Sektionswechsel:  Ein Wechsel zu einer anderen Sektion kann nur zum 
Jahresende vorgenommen werden. Bitte teilen Sie uns 
diesen Wechsel bis spätestens 30. September mit. Ihre 
neue Sektion benötigt von uns eine Bestätigung über 
Eintritt und Mitgliedschaft in unserer Sektion. 
Ein Sektionswechsel ist auch unter dem Jahr möglich, 
wenn man den Ausweis der alten Sektion der neuen 
Sektion überlässt. 

Austritt:  Ein Austritt des Sektionsmitgliedes ist bis spätestens 30. 
September der Geschäftsstelle schriftlich mitzuteilen, 
andernfalls ist das Mitglied noch bis zum Ende des 
folgenden Jahres beitragspflichtig. 

  

  
 
 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


